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Am 28. September 2006 trafen sich auf Einladung des Deutschen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte die Expertinnen 

Henny Engels


Geschäftsführerin des Deutschen Frauenrats. Der Frauenrat entwickelte die Aktion Abpfiff- Schluss mit Zwangsprostitution.

Nivedita Prasad

Projektkoordinatorin bei Ban Ying, der Beratungs- und Koordinationsstelle gegen Frauenhandel. Ban Ying initiierte zur WM die Aktion „Verantwortliche Freier“.

Heike Rudat


Bund der Kriminalbeamten

Waltraud Schenk

Sozialarbeiterin, arbeitet in der Beratungsstelle für sexuell übertragbare Krankheiten sowie HIV/ Aids beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf.

Dr. Birgit Schweikert

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat „Schutz von Frauen vor Gewalt“

Naile Tanis

KOK – Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V.

zur Fortsetzung des Informationsgesprächs vom Februar des gleichen Jahres, bei dem die ParlamentarierInnen in ähnlicher Besetzung über den damals noch teilweise erwarteten Anstieg von eingeschleusten Zwangsprostituierten im Umfeld der Fußball WM, die Sicherheitsmassnahmen, verschiedene publikumswirksamen Aktionen, aber auch über die reale Situation von Frauen und Mädchen in der Zwangsprostitution informiert wurden.

Nun, nach Beendigung der Kampagne lässt sich folgendes festhalten: Die massenhafte Einschleusung ist nicht passiert, die Sicherheitsbehörden haben keinen Fall verzeichnet, der im Zusammenhang mit der WM steht. 

Der Deutsche Frauenrat ist mit seiner Kampagne „abpfiff- Schluss mit Zwangsprostitution“ sehr zufrieden. Rund 80 000 Unterschriften wurden gesammelt. Auch Ban Ying wertet die Kampagne, die sich an Männer wandte, als Erfolg. Zudem konnte festgestellt werden, dass sich verschiedene Initiativen, die zum Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution arbeiten, vernetzt haben. 

Alle Anwesenden sind sich einig, dass die nationale und internationale mediale Überreaktion im Umfeld der WM dazu führte, das Thema ins öffentliche Bewusstsein zu transportieren. Diese Bewusstsein muss dafür genutzt werden, nachhaltige Verbesserungen für die betroffenen Frauen und Mädchen zu erreichen.

Über die notwendigen nächsten Schritte herrscht bei den am Gespräch beteiligten Fachfrauen weitgehende Einigkeit. Sie machen den Parlamentarierinnen folgende Vorschläge:

Für die gesetzgeberischen Ebene

Auf der politischen Ebene steht das zweite Änderungsgesetz zum Zuwanderungsgesetz als „Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union“ auf der Agenda. Noch haben sich die Koalitionspartner nicht geeinigt. Im Referentenentwurf war geplant, dass Opfer von Menschenhandel zum Zeitpunkt ihrer Identifizierung eine Mindestausreisefrist von einem Monat erhalten sollen. Es ist anzustreben, dass die Mindestfrist zukünftig drei Monate beträgt und nicht "Ausreisefrist" sondern "Bedenk- und Stabilisierungsfrist" genannt wird. 

Nicht hinnehmbar ist, dass die Erteilung des Aufenthaltstitels für Opferzeuginnen, die sich entschlossen haben mit den Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren, vom Ermessen der Ausländerbehörde abhängig gemacht wird. Die Betroffenen bringen sich mit den Aussagen in Gefahr wie auch ihre Familien in den Herkunftsländern. Daher steht ihnen ein gebundener rechtmäßiger Aufenthaltstitel zu. Dies ergibt sich auch aus der sachgerechten Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/81.

Die „Bedenk- und Stabilisierungsfrist“ dient gleichzeitig der körperlichen und psychischen Erholung der Betroffenen. In dieser Zeit muss der Lebensunterhalt sicher gestellt, sowie eine geeignete Unterkunft bereit gestellt werden. Die betroffenen Frauen brauchen Zugang zu medizinischer Versorgung und therapeutischen Hilfen. Bisher fehlt die Umsetzung noch in der sogenannten Opferschutzrichtlinie § 6 AsylBLG

Die psychische Stabilisierung und medizinische Versorgung von Menschenhandelsopfern ist nicht nur ein humanitäres Gebot, sondern liegt auch im Interesse einer wirksamen Strafverfolgung der Menschenhändler, die oft allein von einer verwertbaren Aussage der Opfer abhängt.

Die Frauen und Mädchen benötigen ebenso unentgeltlichen Rechtsbeistand.

Für die Arbeit der Behörden in der Bundesrepublik

Eine immer wieder erhobene Forderung ist die Etablierung der Zusammenarbeit von Fachberatungsstellen und den Polizeibehörden. Diese Absprachen müssen bindend in Kooperationsvereinbarungen gegossen werden. Dazu ist auch eine nachhaltige finanzielle Förderung der Fachberatungsstellen erforderlich (KOK, der bundesweite Koordinierungskreis, ist finanziell nicht abgesichert).

Als Ansprechpartner sind bei der Polizei Schwerpunktdienststellen nötig, die mit qualifiziertem Personal ausgestattet sind.

Dies setzt natürlich voraus, dass das Problem Menschenhandel/ Zwangsprostitution in der allgemeinen Aus-, Fort- und Weiterbildung bei PolizistInnen und MitarbeiterInnen von Ausländer- und Sozialbehörden sowie Jugendämtern Teil des Curriculums wird. Nur so kann ein sensiblerer Umgang mit den Betroffenen ermöglicht werden. Das gilt auch für Richterinnen und Richter.

Anhörung im Bundestag

Die Expertinnen regen außerdem an, das sich die Parlamentarierinnen dafür engagieren, dass eine Anhörung im Bundestag zum Thema Menschenhandel und zweites Änderungsgesetz zum Zuwanderungsgesetz initiiert wird.
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